
 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sind parlamentsinterne Stellungnahmen, die nicht für die öf-

fentliche Diskussion außerhalb des Landtags bestimmt sind. Eine - auch nur auszugsweise - Veröffentli-

chung oder Verbreitung bedarf der Zustimmung der Direktorin beim Landtag. 
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tems, die sich an der Wah lkreis- und Landesstimme fest machen lassen, aufgezeigt werden. 

Angesichts des besonderen Umstands, dass der Landesgesetzgeber selbst Normadressat des 

zu begutachtenden§ 9 Abs. 4 LWahlG ist, setzt sich der zweite Teil der St ellungnahme mit der 

Rechtsnatur des LWahlG als sog. ,,materie lles Verfassungsrecht" auseinander und geht auf 

etwaige Bindungswirkungen für den Land esgesetzgeber ein , die neben den wahlrechtlichen 

Direktiven der Landesverfassung bestehen könnten. Sodann widmet sich d ie Stellungnahme 

im dritten Teil dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der G leichheit der W ahl, der spezifische 

Anforderungen an die gesetzgeberische Wahlkreiseinteil ung stellt und dam it auch die Fest le

gung einer Toleranzschwel le i.S.d . § 9 Abs. 4 LWahlG p räjudiziert. Im viert en Teil der Stel

lungnahme wird der Frage nachgegangen, inwieweit der Gesetzgeber bei der Abgrenzung 

der Wahlkreise die Grenzen der kommu nalen Gebietskörperschaften zu beachten hat. A uf 

Grund der zuvor gewonnenen Erkenntnisse sollen im fü nften Teil die im Wahlkreisbericht der 

Landesregierung enthaltenen Vorschläge aus verfassungsrechtlicher Sicht bewertet werden, 

wobei die zur Verfügung gestellten Informationen des Statistischen Landesamtes Berücksich

tigung finden. Die Stellung nahme befasst sich in ihrem sechsten Teil mit einem Überb lick 

über die Möglichkeiten des Rechtsschutzes gegen die gesetzgeberische Abgrenzung der 

W ahlkreise im Vorfeld der Landtagswahl und schließt mit einer Zusammenfassung der wesent

lichen Ergebnisse. 

1. Die rheinland-pfälzischen Landtagswahlen 

1. Die Wahl des rheinland-pfälzischen Landtags als Ausgangspunkt demokratischer Legi
timation 

Nach dem 1n Art. 74 Abs. 2 LV verorteten Demokratieprinzip ist das Staatsvolk Träg er der 

Staatsgewalt. Die Volkssouveränität, wie sie auch in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG verankert ist , wird 

in Art. 75 Abs. 1 LV dahingehend konkretisiert, dass das Vo lk nach den Best immungen d ieser 

Verfassung durch seine Staatsbürger und d ie von ihnen best ellten Organe handelt. Die Ver

fassung erkennt damit M ög lichkeiten sowoh l der unmitte lbaren als auch mittelbaren demo

kratischen Einflussnahme der Staatsbürger auf po litische Entscheidungen an.3 

Den Regelfall direkter demokratischer Einfl ussnahme stel lt die Wahl des rh ei nland-pfälzischen 

Landtags dar.4 Bei den Landtagswahlen handelt es sich um einen Akt der unmittelbaren Über

t ragung staatsbürgerlicher Leg it imation auf das „ oberste O rgan der po lit ischen W illensb il

dung " (Art. 79 Abs. 1 Sat z 1 LV). Zur Erlangung eines hinreichenden Legitimati onsnivea us der 
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Nach den Angaben des Stat istischen Landesamtes (Anlagen 1 und 3) beträgt die Abweichung 

des Wahlkreises 49 (unter Berücksichtigung der von der Landesregierung vorgeschlagenen 

Änderungen) von der durchschnittlichen Wahlkreisgröße 27 v.H. (31. Dezember 2012) bzw. 

27,6 v.H. (2016) und überschreitet damit d ie Höchstmarge i.H.v. +/- 25 v.H. Aus den vo rge

nannten Gründen dürfte eine solche Abweichung auch unter dem Gesichtspunkt der Wahl

kreiskontinuität keiner verfassungsrechtlichen Legitimation mehr zugängl ich sein. 

2. Festlegung der Bemessungsgrundlage in § 9 Abs. 5 LWahlG - Berücksichtigung von 
minderjährigen Deutschen 

Die in den Anlagen 1 und 3 enthaltenen Angaben dürften es nahelegen, dass der Ante il vo n 

minderjährigen Deutschen in den bisherigen und von der Landesregieru ng vorgeschlagenen 

Wahlkreisen weitgehend als gleichmäßig verteilt angesehen werden kann. Unter Zugrundele

gung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dü rfte daher die Einschätzung der 

Landesregierung zu teilen sein, dass die deutsche Wohnbevölkerung weiterhin als Bemes

sungsgrundlage i.S.d. § 9 Abs. 5 LWahlG dienen kann. 182 

Unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit könnte es für den Gesetzgeber gleichwohl 

erwägenswert sein, dass neben Ausländern künftig auch minderjährige Deutsche bei der Er

mittlung der Bevölkerungszahlen unberücksichtigt bleiben. Die in den Anlagen 1 und 3 ent

haltenen Angaben des Statistischen Landesamtes dürften dafür sprechen, dass keine zusätzli

chen Neuabgrenzungen erforderlich werden, sofern ausschließlich auf d ie deutsche Bevö lke

rung im Alter von über 18 Jahren abgestel lt wird. 

Sofern sich der Landesgesetzgeber für eine Beibehaltung der gegenwärt igen Bemessu ngs

grund lage aussprechen so llte, dürfte ihm zu empfehlen sein, se in Festhalten an § 9 Abs. 5 

LWahlG zusätzlich auf den Gesichtspunkt der demokratischen Repräsentation der mind erjäh

rigen Deutschen zu stützen und dieses Motiv gesetzestechnisch zu dokumentieren.183 Es ist 

jedoch darauf hinzuweisen, dass - soweit ersichtlich - bisweilen kein Verfassungsgericht ent

schieden hat, dass eine Einbeziehung minderjähriger Deutscher unter diesem Aspekt gerecht

fertigt sein kann. Die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung hat sich vielmehr dahingehend 

geäußert, dass grundsätzlich der Kreis der Wahlberechtigten als Bemessu ngsgrundlage her

anzuziehen ist. 



 

 

                                                           
184 Siehe S. 29 f. 
185 Glauben, in: Grimm/Caesar (Hrsg.), a.a.O., Art. 83 Rn. 4 ff. Gegen die Entscheidung des Wahlprüfungsaus-
schusses ist wiederum die Wahlprüfungsbeschwerde an den Verfassungsgerichtshof statthaft (Art. 82 Satz 3 LV). 
186 Badura, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), a.a.O, Anh. z. Art. 38 (Viertbearbeitung) Rn. 32; Klein, in: 
Maunz/Dürig, a.a.O., Art. 38 Rn. 135 ff. 



 

 

                                                           
187 Beckmann/Berg, NWVBl. 2005, 167 (172); Klein, in: Maunz/Dürig, a.a.O., Art. 38 Rn. 148 f. 
188 BVerfGE 99, 1 (8 ff.). 
189 Beckmann/Berg, NWVBl. 2005, 167 (172). 
190 Bier, in: Grimm/Caesar (Hrsg.), a.a.O., Art. 130 Rn. 14. 
191 Jutzi, in: Grimm/Caesar (Hrsg.), a.a.O., Einleitung C Rn. 28; Beckmann/Berg, NWVBl. 2005, 167 (172) 
m.w.N. 
192 Beckmann/Berg, NWVBl. 2005, 167 (172 f.). 



 

 

35 

Die Verfassungsaufträge verpflichten den Landesgesetzgeber damit, im LWahlG ein Stück 

„materielles Verfassungsrecht" zu schaffen. Gleichwohl bleibt für den Gesetzgeber auch in 

diesen Fällen allein die verfassungsmäßige Ordnung maßgeblich; eine echte, verfassungs

gleiche Bindung an Bestimmungen des LWahlG besteht, auch wenn diese als „materielles 

Verfassungsrecht" zu qualifizieren sind und der Gesetzgeber Normadressat ist, nicht. 

Von dem in Art. 76 Abs. 1 LV aufgeführten Grundsatz der Gleichheit der Wahl, der allen 

Staatsbürgern die vom Demokratieprinzip (Art. 74 Abs. 1 und 2 LV) vorausgesetzte Egalität bei 

der Ausübung sowohl des aktiven als auch des passiven Wahlrechts gewährleistet, geht das 

Postulat nach annähernd gleich großen Wahlkreisen aus. Der Maßstab für die Wahlkreisgröße 

ist grundsätzlich die Anzahl der Wahlberechtigten. Der Gesetzgeber hat diese verfassungs

rechtliche Direktive in § 9 Abs. 4 LWahlG aufgreifen wollen, indem er festgelegt hat, dass eine 

Neuabgrenzu ng der Wahlkreise vorzunehmen ist, sofe rn die Bevöl kerungszah l eines Wahlkrei

ses von der durchschnittlichen Bevölkerungszah l aller Wahlkreise mehr als 33 1/3 v.H. nach 

oben oder unten abweicht. 

Die verfassungsrechtliche Forderung nach annähernd gleich großen Wahlkreisen kann aus der 

zu gewährleistenden Erfolgswertgl eichheit der Landesstimmen abgeleitet werden, die durch 

den Anfall von Überhangmandaten beeinträchtigt werden kann. Ein Grund für den Anfall von 

Überhangmandaten können nennenswerte Größenunterschiede der Wahlkreise se in. Indem 

der Landesgesetzgeber in § 30 A bs . 2 LWahlG den vollständigen Ausg leich von Überh ang

mandaten anordnet, hat er sichergestellt, dass allen Landesstimmen trotz des Anfalls von 

Überhangmandaten das gleiche Stimmgewicht zukommt. Zu einer Verzerrung des Parteien

proporzes kommt es nicht. Auf Grund dieser vorsorglichen Regelung dürfte die entscheiden

de verfassungsrechtliche Direktive, die Wahlkreise annähernd gleich groß zu gliedern, vorlie

gend nicht von der Erfolgswertg lei chheit der Landesstimmen ausgehen. 

In Bezug auf das rheinland -pfälzische Wahlsystem lässt sich die Forderung nach annähernd 

gleich großen Wahlkreisen hingegen auf die Erfolgschancengleichheit der Wahlkreisstimmen 

stützen. Die Wahlberechtigten eines verhältnismäßig kleineren Wahlkreises verfügen im Ver

gleich zu den Wahlberechtigten eines größeren Wahlkreises über eine größere Chance, auf 

die persone lle Zu sammensetzung des Landt ags Einfluss nehmen zu können; ihre Wahlkrei s

stimme ist von größerem Gewicht. Die Wahlberechtigt en des kl eineren Wahlkreises haben 

mithin auch die besseren Repräsentativchan ce n. 
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Die Wahlrechtsgleichheit fordert überdies auch mit Blick auf die passive Wahlrechtsgleichheit 

annähernd gleich große Wahlkreise. Denn der Wahlbewerber eines unterdurchschnittlich 

großen Wahlkreises benötigt in der Regel weniger Wahlkreisstimmen als der Wahlbewerber 

eines größeren Wahlkreises, um die erforderliche relative Mehrheit zu erreichen. Weiterhin 

lässt sich für ein Bedürfnis nach annähernd gleich großen Wahlkreisen anführen, dass die nach 

§ 34 Abs. 3 Satz 3 LWahlG erforderliche Anzahl an Unterzeichnungen in einem größeren 

Wahlkreis einfacher zu erreichen sein dürfte als in einem wesentlich kleineren Wahlkreis. 

Die gegenwärtige Bevölkerungstoleranzschwelle lässt es zu, dass den Stimmen der Wahlbe

rechtigten ein deutlich unterschiedliches Gewicht zukommt. Theoretisch wäre es möglich, 

dass der größte Wahlkreis über doppelt so viele Wahlberechtigte verfügt wie der kleinste 

Wahlkreis. Die Wahlkreisstimme der Wahlberechtigten des kleineren Wahlkreises wäre, was 

die Möglichkeit der Einflussnahme auf die personelle Zusammensetzung des Landtags anbe

langt, von doppeltem Gewicht. Es dürfte nicht davon auszugehen sein, dass ein derart massi

ver Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit noch einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung zu

gänglich ist. Aus diesem Grund schließt sich die vorliegende Stellungnahme der Einschätzung 

der Landesregierung an, dass die gegenwärtige Toleranzschwelle auf+/- 25 v.H. abgesenkt 

werden sollte. Anders als der Wahlkreisbericht empfiehlt die vorliegende Stellungnahme je

doch, diese T o le ra nzgrenze als absolute ve rfassu n gsrechtli ehe Obergrenze auszugestalten, 

die auch aus anderen verfassungsrechtlich legitimen Gründen wie etwa der Wahlkreiskontinui

tät nicht überschritten werden darf. 

Die verfassungsrechtliche Bemessungsgrundlage für die Wahlkreisgröße ist grundsätzlich die 

Anzahl der Wahlberechtigten. Minderjährige Deutsche verfügen über kein aktives Wahlrecht 

und müssen daher grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. § 9 Abs. 5 LWahlG sieht im Unter

schied dazu vor, dass bei der Ermittlung der Bevölkerungszahlen allein Ausländer unberück

sichtigt bleiben. Eine Einbeziehung der deutschen Minderjährigen kann jedoch gerechtfertigt 

sein, wenn deren Anteil an der deutschen Bevölkerung in allen Wahlkreisen annähernd gleich 

groß ist. Dem Wahlkreisbericht dürfte, auch unter Zugrundelegung der Angaben des Statisti

schen Landesamtes, darin zuzustimmen sein, dass sich der Anteil minderjähriger Deutscher 

landesweit als weitgehend homogen erweist. Daher dürfte an dem bisherigen § 9 Abs. 5 

LWahlG festzuhalten sein. Aus Gründen der Rechtssicherheit dürfte es sich gleichwohl anbie

ten, künftig nur noch auf die Gruppe der Wahlberechtigten abzu stellen . Die A ngaben des 

St atistischen Landesamtes dürften es naheleg en, dass mit dieser Umst ellung kein zusätzli cher 

Bedarf nach einer Neuabg renzung der Wahlkreise einhergeht. Sofern d er Landesgesetzgeber 

an der bisheri gen Bemessun gsgrundlage festh alten so llte, wird empfohlen, d iesen Schritt zu-
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sätzlich auf den Aspekt der demokratischen Repräsentation der minderjährigen Deutschen zu 

stützen und dieses Motiv im Rahmen einer etwaigen Änderung des § 9 Abs. 4 LWahlG auch 

gesetzestechnisch zu dokumentieren. 

Die Landesregierung hat in ihrem Wahlkreisbericht dargelegt, dass die Kommunal- und Ver

waltungsreform eine Neuabgrenzung der Wahlkreise erforderlich macht. Sie schlägt vor, drei 

neue Verbandsgemeinden unter Wahrung der Gemeindegrenzen anderen Wahlkreisen zuzu

ordnen. Anerkannt ist, dass sich die Gemeindegrenzen aus verfassungsrechtlichen Gründen 

nicht zwangsläufig mit den Wahlkreisgrenzen decken müssen. Unter demokratischen Ge

sichtspunkten ist es gleichwohl zu begrüßen, dass bei einer Neuabgrenzung der Wahlkreise 

die kommunalen Grenzen gewahrt bleiben, weil hierdurch nicht nur die Wahl- und Parteior

ganisation, sondern auch die Möglichkeiten des Wahlkreisabgeordneten, einen bestimmten 

Teil der rheinland-pfälzischen Bevölkerung zu repräsentieren und lokalpolitische Anliegen 

aufzug reifen, erl eichtert werden. 

Wi sse nsc h aftli c her Di e nst 

-Anl agen -


